
Grundsatz: Anzahlungen konsverieren niemals den Steuersatz des Zeitpunkts in dem die

Anzahlung zufließt, § 27 Abs 1 Satz 2 UStG

Leistungserbringung 16%

- Bei Zufluss der Anzahlung vor dem 01.07.2020 entsteht eine Ust von 19%; Beispiel: 

Anzahlung für eine Malerrechnung von 50% = 5.950,00 € entsteht eine Ust von 950,00 €

- Bei Leistungserbringung ab dem 01.07.2020 (Bis 31.12.2020) entsteht eine Ust von

insgesamt 16%;

- Die Schlussrechnung sieht wie folgt aus:

Firma

Mustermann Maler

Musterstraße 1

22222 Musterstadt

Steuernummer: 000 123 45678

Herrn

Max Muster

Große Straße 1

11111 Musterhausen

Rechnung

Rechnungsnummer: 30

Rechnungsdatum: 05.07.2020

Leistungszeitpunkt: Jul 20

Summe

Malerarbeiten Esszimmer Große Straße 1, Musterhausen 10.000,00

Summe netto 10.000,00

16% USt 1.600,00

Rechnungsbetrag 11.600,00

abzüglich Anzahlung 5.000,00 € netto zzgl. 950,00 € Ust 19% 5.950,00

Restsumme 5.650,00

Bitte überweisen Sie diesen Betrag auf unser Konto

oder Betrag dankend erhalten

Anzahlungen

01.07.2020 31.12.2020

Anzahlung 19%


